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NOTIZEN [DES NACHLASSVERWALTERSBEAT II . ZÜRLAUBEN UEBER DIE

HINTERLASSENSCHAFT SEINER MUTTER EVA ZUERCHER]

"17 . Mertzen 1629 . Luth Herren Vaters [ K o n r a d s III . Zurlauben ] Säligen

Abtheilung , so wir allesambt underschriben , hat der Bruder [Heinrich  I.

Zurlauben ] Hauptman von des [ St . Konrads ~] Hooffs wegen der Jme umb 7000 gl.

gült angeschlagen . Jtem Jch von mynen güetern [ ua . des Weingartenhofs ] wegen

3000 gl . über mich genommen , und also disere 10 ' 000 gl . uff der Muoter [ Eva

Zürcher ] Absterben glych sollen theilt werden.

20 . November 1630 . Nun aber hernacher als ich mich wegen Anschlags des Hooffs

undt eingefalnen prästhaften gebeüws , auch anderer Sachen mehr beschwärt be¬

funden , so habend beede geschwister [ Heinrich I . und Elisabeth  Zur¬

lauben ] die 1000 gl . gült von den obigen 3000 gl . so uff mich gelegt worden

mier ab und über sich genommen . Also das hieruff die Schwester [ Elisabeth]



Jerlich der Fr . Muotev [ Eva Zürcher ] 25 gl . Zins Zalen sollen von 500 gl.

Hauptguot , die andern 25 gl . der Bruder [ Heinrich I . ] sälig . Also das ich Jer-

lich von 2000 gl . die 100 gl . der Fr . Muoter verzinset . Undt glych wye Jezun¬

der Jch nach absterhen der Fr . Muoter ererbe myn Antheil von denen obgemelten

10 ' 000 gl . , Namblichen 2000 gl . die Jch an mier selbs hab undt 1300 gl . so

der Bruder mier schuldig worden , thuot 3300 gl.

Also auch so Erbt die Schwester erstlich die 500 gl . , welche sy Jerlich der

Fr . Muoter verzinsen sollen , danethin die 2800 gl . so myn Bruoder sälig luth

unser undersehrihnen Vertrags usingeben soll , thuot zesamen jn glychem 3300

gl . Wäre für alle 3 theil zesamen grechnet 9900 gl . Zu wüssen , dass wir damals

die Ungraden 100 gl . dem Bruder säligen erschiessen lassen.

Nota . Und diewyl sie [ Elisabeth ] die 21 Jahr [ 1630 - 1651 ] der Fr . Muoter die

25 gl . nit zalt , so sindt Jren solche 500 gl . schon wider erschossen , also

dass sy khein nachzug thon oder einich abgang geliten . Aber hingägen ist uns

beeden desto minder zu Erben und desto mehr schulden zu zalen überpliben . "

-  Blatt 159 V leerAH 58 , 159
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